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JZ)ie Beziehungen zwischen Dorf und Rhein waren 

in den früheren Jahrhunderten viel enger und viel­ 

Faltiger, als dies heute noch der Fall ist. Das umfang­ 

reiche Thema "Der Rhein bei Nackenheirn" soll in 

dem vorliegenden Heft mit zwei Beiträgen begonnen 

und später in weiteren Einzelaufsätzen fortgesetzt 

werden. Die Darstellungen stützen sich auf Belege des 

Gemeindearchivs, der Pfarrchronik und der Kirchen­ 

bücher des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-raus läßr sich 

ein aufschlußreiches, volkskundliches Bild, zusammen­ 

stellen, das besonders bei der mit dem Rhein verbun­ 

denen Bevölkerung Interesse finden möge. 

'Vür allem sei dem Angelspürtverein Nackenheim ge­ 

dankt, der durch die Veröffentlichung der ihm nahe­ 

liegenden Beiträge in seiner Festschrift zur Fahnen­ 

weihe der Heimatforschung einen wertvollen Dienst 

erwiesen hat. Besonderer Dank gilt auch Herrn Reg.­ 

Baurat Stephan, Oppenheim, der stets gern die Illu­ 

stration der Nackenheimer heimatkundlichen Schriften 

übernimmt. 

Der Vertas$cr 
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HOCHWASSER UND RHEINDAMM 

Alle Siedlungsstellen der Vorgeschichte im Lößgebiet des Oberfeldes der 
Gemarkung Nackenheim zeigen, daß die Menschen der Vorzeit die Niede­ 
rung arn Flußufer mieden ' ). Bis ins 17. Jahrhundert hielten die ungebän­ 
digters Fluten des Rheines die Bewohner des Dorfes ab, in Ufernähe zu 
siedelrr-). Der 1458, 1465 und 14963) erwähnte Deich mit der Nacken­ 
heimer Brücke über den Mühlenbach (Eichelsbach) hielt sich wühl eng an 
den Verlauf der Chaussee (Bundesstraße 9) im Ortsbereich und entsprach 
wühl einem Sommerdamm. Nackenheim beschränkte sich damals auf das 
Gebiet des heutigen Oberdorfes. Nach dem Dreißigjährigen Krieg entstand 
in Gemeinschaftsarbeit der Gemeinden Nackenheim, Bodenheim und Lau­ 
ben heim ein Damm. Er sollte das Unterfeld, die "Heide", vor der häufi­ 
gen überschwemmung schützen. Nun schob sich Nackenheim allmählich an 
den Rhein heran: In dem "Winkel" des Eichelsbaches, am Mahlenweg, in 
der Froschgasse und in der Fischergasse bildete sich ein Fischer- Vorort"). 
Doch schon 1758 brach die erste Karastrophe über den neuen Orts teil herein. 
Der schwache "Landdeich" hielt den Fluten. des Rheines nicht stand"). 

"AnnO' 1758, den Tag nach S. jakobi, also von dem 26. Juli in der Nacht 
auf den 27., zwischen 12 und 1 Uhr, überstiege daß erstaunliche .Rhein­ 
wasser den Landteich. woran doch vorhero 3 bis 4 Tage drey Gemeind alß 
Nackenheim, Bodenheim und Laubenheim Menschen und Vieh ohnerrnühter 
gearbeitet und sei bigen gesucht in Schranken zu halten. Allein nachdem der 
Landdeich überhalb Oppenheim eingebrochen und daß gantze Darmstädter . 
Land bis in Großgerau unterwasser gesetzt, endlich in gedachter Nacht 
auch hier gegen alleß Wehren übergestiegen und durchgebrochen und zwar 
mit solehern Rauschen, daß man soleließ über eine Halbstund Weg'ß ge­ 
höret. Mann stürmmete in allen Gegent mit den Klecken sowohl hier, zu 
Bodenheim alß Laubenheim, die Leuth zu ermahnen, üb sie nicht von denen 
lieben Feldfrüchten, welche noch fast alle in denen Wiesenfeldern theils auf 
den Halmen, teils geschnitten auf denen Stablen lagen und viele tausend 
Gulden werth warens, noch etwah weniges zu erretten jn dem Stand wä­ 
ren. Daß Unterdorf bis an die "Crün" und "Rüüß"6) war gleich in das 
Wasser gesetzt, wodurch dann die Inwohner gezwungen Menschen und 
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Vieh auszuziehen. Stürmen also mit den glücken, daß betrübte Schreyen 
deren Menschen, daß Brüllen des nachts ausgeführten Vieh's srellete nichts 
anderes vor als den Jüngsten Tag. Man rannte und fuhr in mitternacht mit 
wagen und Karren in daß Feld mit senßen und siegien, noch etwa in Ge­ 
schwindigkeit etwaß weniges von den lieben Feldfrüchten 'zu erhaschen. 
Aber innerhalb 3 stund ware alleß feld und fruchten überschwemmt SO' 

und dergestalt, daß man keine stehende Früchte mehr gesehen und die lie­ 
genden alle fortgeschwommen, sodaß lauter Rhein von hier bis Bodenheim 
ware und man mit schiffen in gedachtes Bodenheim hineingefahren. Ein 
ersraunliger Schaden ist hierauf erfolgt. Die Aueleuth, SO' hierher in die 
Pfarrei gehören"), waren gezwungen all ihr Vieh hierher zu bringen, welches 
auch bis 10 Wüchen hier stehen bleiben müssen. Astheim, Geinsheim, Trebur 
und dergleichen überrhein liegende Orrher bis Großgerau haben alle früchte 
auf den feldern eingebüßt und deshalben gezwungen, alles ,Vieh abzuschaf­ 
fen, weilen keine Frucht, noch Kraut, noch stroh weder ändre futter übrig 
blieben. Ein entsetzliches Lamentieren ware auf allen ürthen,. und ist das 
Wasser in der gantzen Gegent SO' lang stehen geblieben, daß es endlich an" 
gefangen zu stinken, und wer hineingang, etwa frucht oder sonst was 
heraus zu holen; hat großen schmerzen, auch Blattern an denen füßen ver­ 
-spüret: Nach verflossenen 4 Wüchen ohngefähr hatt man wiederum die 
früchten angefangen zu sehen, was noch auf den Halmen gestanden. Allein 
weilen daß sumpfige Was.ser über 10 Wochen darauf stehen geblieben, ist 
alles zu reiff würden, daß abgefallen und daß schwarz stinkende stroh von 
dene Wasserlast, zur Erde gerrückt würden. Mir, der solches hier hin ge­ 
schrieben, hat dieses Unglück allein an gerst, spei tz und haaber wie auch 
wiesen beinah 30 Gulden geschadet, ohne daß man auf des zukünftige 
Jahr die felder nicht Wühl anbauen könne." 

Der Berichterstatter war Pfarrer johannes Philipp Boltz (1737-1760). 
Diese überschwemmung war sicher für ihn Veranlassung, am Rheinufer die 
Statue des hl. Jühannes Nepornuk, des Patrons gegen Wassergefahr, auf­ 
stellen zu lassen"). 

Die Jahre 1784, 178,8/89, 1798, 1799 und 1816 brachten wieder über­ 
schwemmungen des Unterfeldes und des Unterdorfes, da der Damm schon 
bei mittlerem Hochwasser, besonders im Frühjahr in den Monaten Februar 
rund März, zu niedrig war"). 

Als die Provinz Rheinhessen im Jahre 1816 dem Großherzogtum Hessen 
angegliedert wurde, trat hier die Verordnung über die Regelung des Fluß­ 
und Dammbauwesens von 1807 in Kraft+''). So' wurde 1822 damit begon­ 
nen, den Dammzug von Nackenheim bis zur Staatsstraße Mainz- Würms 
überhalb Weisenau über den damals bekannten höchsten Wasserstand von. 
1784 zu erhöhen und zu bejcstigen+") .• 



Die Unterhaltung des La~ddam­ 
mes, der jetzt erst den Charakter 
eines Hauptdammes erhielt, über­ 
nahm 'der Staat. 

1823 mußte die Rheindammbrücke 
über den Eichelsbach, auf der die 
Statue des hl. Nepornuk steht, neu 
gebaut werden. Sie wurde mit 
einem Holzschieber versehen, der 
bei Hochwasser geschlossen wer­ 
den konnte+'). 

Am 29. November 1824 brach der 
Damm bei Laubenheim und die 
Fluten drangen wieder in das Dorf 
ein .. "Jene Gemeinden der Provinz 
Rheinhessen, welche nicht von 
Wasser beschädigt wurden, haben 
an jene, die beschädigt waren, 
Früchte und andere Lebensmittel 
abgegeben". Die Herstellung des 
Rheindammes zwischen Nacken- 
heim und Weisenau an 
stärksten beschädigten 
wurde sofort in Angriff 
men. 

"seinen 
Stellen" 
genom- 

"Die Herstellung des Dammes 
muß nach seiner bisherigen Form 
Statt finden: nämlich zwölf Fuß 
Kronenbreite. auf der äußeren Sei­ 
te zweischuhige und auf der inne­ 
ren ein und einhalb schuhige Bö­ 
schungen. Sodann muß die neue 
Arbeit die Kron des alten Dam­ 
mes um einen Fuß übersteigen. Die 
zu den Dammarbeiten zu -verwen­ 
dende Erde darf, nicht zu sehr mit 
Sand vermischt sein und nur an 
den bezeichneten Stellen genommen 
werden. - (Das waren die Ufer­ 
streifen zwischen Damm und 
Rhein; sO' entstanden durch die aus- 

' .. .-j DAMM\v'A(HT~AU) 
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" Das N ackenheimer-Laubenheimer 
Dammsystem 
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gehobenen Gruben die" Weiher".) - Die Dammarbeiten müssen nach Ver­ 
lauf vün 20 Tagen beendigt seyn"ll). 

Die Arbeiten wurden klafterweise zumeist an Tagelöhner von Eich, Hamm, 
Guntersblurn, Gimbsheim, Nackenheim, Bodenheirn, Laubenheim und Wei­ 
senau vergeben. 

1825 wurde die Rheindammerhöhung fortgesetzt. Der Damm erhielt da­ 
durch die Pegelhöhe von 23 Fuß. Bei Laubenheim wurde ein Fangdamm 
und eine Schleuse errichtet. 

Großherzog Ludwig 1. gab am 9. Dezember 1825 einen Erlaß zur Bewa­ 
chung der Rheindämme bei hohern Wasser heraus-"). 

,,§ 1 Wenn das Wasser unmittelbar an die ,Hauptdämme tritt, müssen 
die Dämme ununterbrochen mit Wachen besetzt werden. 

§ 2 Die Wachen werden gemarkungsweise und von denjenigen Gemein­ 
den und auf deren Küsten gestellt, durch deren Gemarkung der 
Damm zieht. 

§ 3 Die von den Gemeinden zu stellenden Materialien und Geräthschaf­ 
ten werden nach Umständen seyn müssen: Bürde, Nägel, Steine, 
Stroh, Mist, Faschinen, längere und kürzere Pfähle, Brennöl zu den 
Laternen und Pechkränze bei Nachtarbeiten, alte Säcke, Schlagen, 
Pfeileisen und einige Handrammen. 

§ 4 Zu den Dammwachen sind alle nicht unter 18 und nicht über 5; 
Jahren alte männliche Einwohner verpflichtet, jedoch mit Ausnahme 
der Geistlichen und Schullehrer, der Bürgermeister und Beigeordne­ 
ten und der Gemeinderechner und Dammwärter. 

§ 5 Die zur Wache bestimmte Mannschaft bleibt, nebst ihrem Anführer, 
in der Regel 24 Stunden auf dem Damme. 

§ 6 Jeder der Da~mwache muß mit einem Spaten oder einer Hacke, 
ferner mit Beil oder Faschinenmesser oder Axt und mit einem Korb 
zum Erde tragen versehen seyn. 

§ 7 Der Damm in jeder Gemarkung wird in. Rottenbezirke von 1500 
Klaftern Länge eingerheilt. 

§ 8 Die Wache wird in Rotten, jede aus 12 Mann bestehend, gerheilt. 
§ 9 Steigt das Wasser bis auf 2 Fuß senkrechter Höhe unter der Damm­ 

krone, So' muß jeder Rotte noch ein Reitender beigegeben werden. 
§ 10 Die Gemeinden haben dafür zu sürgen, daß in der Mitte jedes Rot­ 

tenbezirkes der nötige Schutz gegen Wind und ungestüme Witterung 
vorhanden ist. 
(§§ 13 bis 18 enthalten Verhaltungsregeln bei Gefahr.) 

§ 19 Mehrere wachepflichtige Gemeinden eines und desselben Dammver­ 
bandes können sich gegenseitig controlieren." 

6 



(§ 20 regelt das Verhalten bei Dammbruch und § 21 'und 22 ent­ 
hai ten Strafl-estimrnungen.) 

Diese Verordnung wurde für Nackenheim 1826 ergänzt: 

"Der H. Bürgermeister von Nackenheim hat ein Haus in Nackenheim für 
die halbe Rotte seiner Gemeinde' zu bezeichnen und diese muß während 
der Wachzeit in demselben versammelt seyn. Der H. Bürgermeister ist ver­ 
pflichtet, in den ersten 14 Tagen jeden neuen Jahres acht Rotten zu bilden. 
Wenn die Bewachung und Erhaltung des Dammes die Gemeinde allein 
nicht zu besorgen im Stande ist, so leistet dann zunächst Lörzweiler Nak­ 
kenheim Hilfe"ll). 

All diese Maßnahmen konnten nicht verhindern, daß der Rhein 1851 den 
Damm wieder überflutete. "Ca. 90 Morgen Acker, die der Gemeinde an­ 
gehören, und 80 Morgen Acker, welche eigenthümlich sind, waren über­ 
schwemmt. Die Felder waren größtentheils mit Kartoffeln, Gerst, Hafer 
und Dickwurz bestellt. Von dieselbe welche mit Kartoffeln und Dickwurz 
bestellt waren, ist die Crescenz ganz verloren. Von den übrigen wurde 
noch ein weniges erzielt. Der Sch-aden könnte durchschnittlich pro Morgen 
zu 25 fl. angenommen werden und betrage für diese Gemeinde 4250 Gul­ 
den"ll). 
Im Frühjahr 1876 erreichte das Hochwasser die Darnmkrone, ohne sie zu 
übersteigen. Das Unterfeld wurde aber durch Druckwasser etwa 2 Monate 
überschwemmtl"), 

Die letzte grüße Hochwasserkatastrophe brach 1882 herein. Am 28. No­ 
vember um 6.30 Uhr überstieg das Wasser den Damm bei Laubenheim. 
'Gegen '11 Uhr brach der Damm iri der Bodenheirner Gemarkung. Die Flu­ 
ten drangen in das Unterdorf ein und erreichten am "Freien Platz" (Carl 
Gunderlochplatz) noch eine Höhe von 1,03 Meter. 
Am folgenden Tag verkehrte die Eisenbahn nicht mehr, da die ganze Bahn­ 
strecke von Nackenheim bis Mainz überschwemmt war. Der Mainzer Pegel 
zeigte eine Wasserhöhe von 6 m; der Rheindamm war aber nur 23 Fuß 
= 5,50' m hoch. Die Bewohner des Unterdorfes. die in ihren Häusern ein­ 
geschlossen waren, mußten mit Nachen evakuiert werden. Nach acht Tagen 
waren die Fluten soweit zurückgegangen, daß die Eisenbahn wieder ein­ 
gleisig verkehren konnte. Durch schwere Regengüsse und die eingetretene 
Schneeschmelze stieg das W:asser wieder an. Mit größter Eile wurde an der 
Wiederherstellung des Rheindammes gearbeitet. Der Damm war auf 104 m 
Länge gebrochen. Täglich wurden ca. 300 Arbeiter an der Errichtung eines 
Notdammes beschäftigt. Doch am 29. Dezember brach der Notdamm durch 
den Druck der Wassermassen. Der Pegel zeigte jetzt sügar eine Wasserhöhe 
von 6,06 m. Endlich am 5. Januar '1883 begann das Wasser zu Fallen-"). 
Der Sachschaden in der Gemeinde, ohne die beschädigten Gebäude, betrug 
12500 Goldmark. 
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Der Hochwasserstand von 1882/83 wurde im Ortsbereich durch Höhen­ 
marken (teils Steine mit eingehauener Inschrift, teils eiserne Bolzen) ge­ 
kennzeichnet. "Ver"eichniß der, in dem Ortsberinge Nackenheim. auf 
87,547 m N. N. d. Pr. L. A. (87,700 Amst. Peg. n. Miet. Europ. Gradm.) 
dem höchsten Wasserstande, angebrachten Höhenmarken. 

1. Rheinstraße 

2, Mahlweg 

254 
262 
128 
131 
113 

111 
102 
100 

Jaküb Hipp, Wühnhaus 
j ohann Bastian Wttw. 
johann Kappes, Wttw. 
jacob Lang 
jacob Ebert 

Heinrich Schneider 
Peter Michel,_ Scheuer (Ambach) 
Heinrich Otto, Wühnhaus (E. Kieslich) 

3. Mainzer Straße 166, Phil, Martin Kratz (Schwesternhaus) 

4. Freier Platz 304 Mathias Wetze!, Sandstein (Phi!. Gabe!) 
306 Philipp Kerz 

5. Würl11ser Straße 302 Carl Gunderloch. Kelterhaus 
282 Perer Adam Braun 
276 Konrad Recht (Corn. Recht) 
272 Peter Recht, Wirth (J. Schwiebinger) 
271 Ambrosius Zimmermann, Küferwerkstatt 

(Lehrer Sirnon) 

745 .Alois Butz 6. Froschgasse 
(Jahnstraße) 

7. F roschgasse 
u. Fischergasse 

\ 

8. Fischergasse 
u. Rheinstraße 

9. Fischergasse 

10. Wjnkelgasse 

235 Stephan Bastian, Sandstein (Mungenast) 
228 A. M. Heerdt, Wtt. 

226 Philipp Recht (L. Höly) 
Kar! Lang,. Sandstein 

122 Engelbert Kilb (Jüs. Hexemer) 

214 August Fuchs, Wirth (Gemeindehaus) 

167 Jacob Unkelhäuser, Scheuer (E. Kempf) 
181 Christoph Peteri (Petry) 
117 Franz Anton Wucher (jakob Rink)"12). 

Zur Entwässerung des Unterfeldes bei Hochwasser und starken Nieder­ 
schlägen wurde durch die Gemeinden Nackenheim, Bodenheim und Lauben­ 
heim 1883 die Pumpanlage bei den Portland-Zementwerken Weisenau 
gebaut. ' 
1895/96 wurde der Damm auf Grund des Dammbaugesetzes von 1887 
verstärkt und auf eine Höhe gebracht, die Wühl kaum von einem Hoch- 
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wasser überstiegen werden kann. Die Krone wurde um 0,75 m über den 
höchsten Wasserstand erhöht. Auf der Landseite wurde 2 m unter der 
Krone ein 2,5 m breites Bankett angelegt. Die Gemeinde mußte sich mit 
~ an den Bauküsten beteiligen. Da innerhalb des Dorfes am Damm be­ 
reits Häuser gebaut waren, konnte hier die Erhöhung nur durch eine 
11auer erfülgen. 

Damit dürfte der schwere Kampf der Einwohner mit den Fluten des 
Rheines für die Zukunft gewonnen sein. Wie die letzten hohen Wasser­ 
stände 1920 und 1955 beweisen, ist das Nackenheimer Dammsystem allen 
Anforderungen gewachsen. Allerdings muß man auch weiterhin "auf dem 
Damm" bleiben. 
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12) Urkunden im Ortsmuseum Nackenheirn, Abt. "Dürf und Rhein". 
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